
 
  
 

 
  
 

Neue Mitgliedsbeiträge des Rostock Seawolves e.V. ab dem 01.09.2023 
 

 

Ab dem 01. September 2023 werden die Mitgliedsbeiträge des Rostock 
Seawolves e.V. erhöht. Seit 2018 hat hier keine Anpassung stattgefunden. 
 
Gründe für die notwendige Erhöhung sind vor allem die gewachsenen 
Kostenpunkte für den Verein: 

 

 Entwicklung des Kinder- und Jugendbereiches 
 Erweiterung der Vereinsstrukturen 
 Erhöhter Kostenaufwand im Personalbereich, Ligabetrieb, Hallenmiete und Verwaltung 
 Steigender Bedarf an Hallenzeiten, Equipment, Wettkampfbetrieb und Personal 

 

 - neu - Jahreszahler - alt - 

Einmalige Aufnahmegebühr  20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Erwachsene ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 24,00 € 288,00 € 20,00 € 

Leistungsteams – Rostock Seawolves Academy 
 

Erwachsene ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 
 

Kinder / Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 
 

 
 

30,00 € 
 

30,00 € 

 
 

360,00 € 
 

360,00 € 

 
 

20,00 € 
 

18,00 € 

Kinder / Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 22,00 € 264,00 € 18,00 € 

Programme 
“Basketball macht Schule“ 

“Wolfis Ballschule” 
12,00 € 144,00 € 10,00 € 

Seawolves Danceteam  18,00 € 216,00 € 15,00 € 

FIT LIKE A WOLVE 24,00 € 288,00 € 15,00 € 

Fördermitgliedschaft 
(Beitrag wählbar, ab 6,00 € monatlich) 

ab 6,00 € ab 6,00 €  

1. Als Jahresbeitrag gilt nur eine Zahlung der Gesamtrate mit einem Zahlungseingang bis 
zum 15.01. des Beitragsjahres (Einzug per Lastschrift). 

2. Das Fördermitglied hat alle satzungsmäßigen Rechte und Pflichten, jedoch ist Trainings- 
und Spielbetrieb nicht möglich. 

3. Eine passive Mitgliedschaft (z.B. bei längerem Wohnortwechsel zwecks Studiums) ist nur 
bei einer bereits bestehenden Mitgliedschaft möglich. Die passive Mitgliedschaft ist 
schriftlich in der Geschäftsstelle zu beantragen und wird im Einzelfall geprüft und bewilligt. 
Ein Wegfall des Bewilligungsgrundes bewirkt die Wiedereingliederung als aktives Mitglied. 
Das passive Mitglied behält alle satzungsmäßigen Rechte und Pflichten, nimmt aber nicht 
am Trainings- und Spielbetrieb des Vereins teil. 

4. Teilhabegutscheine können jederzeit mit dem Mitgliedsbeitrag verrechnet werden. 
(Termine: jährlich bis 15.01., monatlich bis zum 05. des laufenden Monats) 


